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Gesetze 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 

S. 1728) geändert worden ist. 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist. 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-

ten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Febru-

ar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist. 

Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Landes-Bodenschutz- und Alt-

lastengesetz – LBodSchAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 

2004 (GBl. S. 908), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 

(GBl. S. 1233, 1247) geändert worden ist. 

 

Rechtsverordnungen 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786). 

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

5. März 2010 (GBl. S. 2010, 357, 358, berichtigt S. 416), die zuletzt mehrfach durch Ge-

setz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313) geändert worden ist. 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung – PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezem-

ber 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 

(BGBl. I S. 1057) geändert worden ist. 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung – GemO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 2000, 581, berichtigt S. 698), die zu-

letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) geändert 

worden ist. 

 

Zulässig ist das im Vorhaben- und Erschließungsplan beschriebene Vorhaben. Diese Plan-

unterlagen vom Büro Karl M. Hölz, Reutlingen vom 1. Februar 2021 sind Bestandteil des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten die folgenden planungsrechtlichen Festsetzun-

gen und örtlichen Bauvorschriften. 
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1. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 BauNVO) 

 

1.1.1 Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO) 

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrie-

ben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung 

nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein. 

Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Be-

herbergungsgewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli-

che und sportliche Zwecke 

Die Ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 

1. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres 

Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind, 

2. Tankstellen. 

sind nicht zulässig. 

 

1.1.2 Einschränkung der zulässigen Nutzung (§ 9 Abs. 2 BauGB) 

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind im Geltungsbereich des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchfüh-

rung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO) 

 

1.2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

Die maximal zulässigen Gebäudehöhen sind im zeichnerischen Teil des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans als absolute Höhen über Normalhöhennull (NHN-

Normalhöhen) m ü. NHN festgesetzt. 

Als oberer Bezugspunkt ist bei Flachdächern unter Bezug auf § 18 Abs. 1 BauNVO 

die Oberkante Attika des höchsten Punktes der baulichen Anlage bzw. der höchste 

Punkt des oberen Wandabschlusses festgesetzt. 

Die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen darf durch technische Aufbauten, ausge-

nommen Photovoltaik und Solarthermieanlagen, nicht überschritten werden. Pho-

tovoltaik und Solarthermieanlagen sind mit mindestens 1,5 m Abstand zu Gebäu-

dekanten zulässig. 
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1.2.2 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO) 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) ist in der Nutzungsschablone im 

zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans festgesetzt. 

 

1.2.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse (V) ist in der Nutzungsschablone im 

zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans festgesetzt. 

 

1.3 Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen (§ 9 

Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 

 

1.3.1 Bauweise (§ 22 BauNVO) 

Im räumlichen Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gilt die 

abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO – die maximal zulässige Gebäu-

delänge ergibt sich aus dem festgesetzten Baufenster. Ansonsten gelten die Vor-

schriften der offenen Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. 

 

1.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) 

Die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind nach § 23 

BauNVO im zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans durch 

Baugrenzen festgesetzt. 

Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht 

überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 

zugelassen werden. 

 

1.4 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauN-

VO) 

 

1.4.1 Flächen für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO) 

Stellplätze sind nur innerhalb der Umgrenzung von Flächen für Stellplätze mit der 

Zweckbestimmung St und innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zuläs-

sig. 

 

1.4.2 Flächen für Tiefgaragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO und 

§ 23 BauNVO) 

Tiefgaragen sind nur innerhalb der Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen mit 

der Zweckbestimmung Tg und innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu-

lässig. 

Nebenanlagen können innerhalb der Flächen für Tiefgaragen zugelassen werden. 
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1.5 Verkehrsflächen, Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 

Nr. 4 und 11 BauGB) 

Der Einfahrtbereich, Ein- bzw. Ausfahrten zur Tiefgarage, ist im zeichnerischen 

Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans festgesetzt. 

 

1.6 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 

25 BauGB) 

 

1.6.1 Anpflanzen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Die Standorte zum Anpflanzen von Bäumen sind im zeichnerischen Teil des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans festgesetzt. 

An den Standorten ist ein hochstämmiger, großkroniger, gebietsheimischer Laub-

baum mit einem Stammumfang von 18-20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, 3 x ver-

pflanzt zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

Abgängige Bäume sind durch gleichwertige Nachpflanzungen zu ersetzen. In be-

gründeten Einzelfällen kann der Standort des Pflanzgebotes um bis zu 5,0 m ver-

schoben werden. 

 

1.6.2 Dachbegrünung (§ 9 (1) 25a BauGB) 

Flachdächer (FD) von Hauptgebäuden sind flächendeckend mindestens extensiv zu 

begrünen (siehe 2.1.2). 

 

1.6.3 Sonstige Bepflanzungen (§ 9 (1) 25a BauGB) 

Die unbebauten und unbefestigten Flächen der bebaubaren Grundstücke sind 

landschaftsgärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. 

Tiefgaragen sind mindestens 50 cm erdbedeckt auszuführen und intensiv zu be-

grünen. 

 

2. Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO) 

2.1 Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 

LBO) 

 

2.1.1 Dachform/Dachneigung der Hauptbaukörper (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Für Hauptgebäude und Gebäudeteile sind entsprechend dem zeichnerischen Teil 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes als Dachform Flachdächer (FD) mit ei-

ner Dachneigung (DN) bis max. 5° zulässig. 
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2.1.2 Dachflächen von Flachdächern (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Flachdächer (FD) von Hauptgebäuden und Gebäudeteilen mit Ausnahme von Flä-

chen für Dachterrassen, sind mit einer extensiven Dachbegrünung aus nieder-

wüchsigen, trockenheitsresistenten Stauden und Gräsern zu versehen und dauer-

haft zu unterhalten. Die Aufbaustärke der extensiven Dachbegrünung muss min-

destens 12 cm betragen. Es ist ein schadstofffreies zertifiziertes Dachbegrünungs-

subtrat zu verwenden. Dachbegrünung in Verbindung mit Photovoltaik und Solar-

thermieanlagen ist zulässig. Die Eigenschaften (Kleinklima, Wasserspeichervermö-

gen, etc.) einer funktionierenden extensiven Dachbegrünung dürfen durch die 

Photovoltaik und Solarthermieanlagen nicht eingeschränkt werden. 

 

2.2 Anforderungen an Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Zur Sicherung der gestalterischen Qualität der Gebäude werden Werbeanlagen im 

räumlichen Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in Art, Um-

fang und Lage begrenzt. Fremdwerbung wird nicht zugelassen. Werbeanlagen 

werden begrenzt auf das Erdgeschoss bis zur Brüstungszone des 1. Obergeschos-

ses. Sie müssen sich der Fassade unterordnen und dürfen wesentliche Architektu-

relemente nicht überlagern. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist vom Antragsteller ein Nachweis 

über die Art, Umfang und Lage der Werbeanlage zu führen. 

Werbeanlagen in Form von Fahnenmasten aller Art, Wechselanlagen, Laser- und 

Lauflichtanlagen sind nicht zulässig. 

 

2.3 Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flä-

chen der bebauten Grundstücke und an die Gestaltung der Plätze für bewegliche 

Abfallbehälter (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Zur Sicherung der gestalterischen Qualität wird das Aufstellen von Müllbehältern 

beschränkt. Bewegliche Abfallbehälter dürfen außerhalb der Gebäude nur aufge-

stellt werden, wenn sie der allgemeinen Sicht entzogen sind und ihr Standort kei-

nerlei Belästigungen mit sich bringt. 

 

2.4 Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den örtlichen 

Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

 

3. Kennzeichnungen 

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (§ 

9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) 

AS Große Heerstraße 31-33 

Die vorliegende Fläche wurde im Zuge der Erhebung altlastenverdächtiger Flächen 

im Jahr 1994 erstmals erfasst und im Rahmen der 1. Nacherhebung im Jahr 2005 

überprüft. Die Fläche wurde in der Ersterhebung als Histe-Fall bearbeitet und bei 
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der anschließenden Vorklassifizierung auf BN 0 mit dem Handlungsbedarf "B" ein-

gestuft. 

Es handelte sich um den ehemaligen Schmiedebetrieb Paul Schrade, der sich ab 

den 50'er Jahren auf den Fahrzeugbau und Bremsendienst verlagerte. 

Eine Beeinträchtigung eines Wirkungspfades ist nicht zu erkennen. Es ergaben 

sich keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast entsprechend § 3 Absatz 1 

der BBodschV. 

Im Rahmen der Nacherhebung wurde die Fläche auf BN 1 mit "B" (Entsorgung) 

eingestuft. 

Vor Baubeginn muss mit der zuständigen Fachbehörde beim Landratsamt Reutlin-

gen das weitere Vorgehen abgestimmt werden. 

 

4. Hinweise 

4.1 Duldungspflicht (§ 126 BauGB) 

Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 Abs. 1 und 2 BauGB die Ei-

gentümer angrenzender Grundstücke das Anbringen von Haltevorrichtungen und 

Leitungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Be-

leuchtungskörper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für 

Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden hat. 

 

4.2 Bodenschutz (§ 1 BBodSchG) 

Brauchbarer Erdaushub soll einer Wiederverwendung zugeführt werden, soweit 

möglich innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans. Auf die Pflichten zur Beachtung des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

(BBodSchG), der BundesBodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und 

des Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) wird hingewiesen. 

 

4.3 Artenschutz (§ 44 BNatSchG) 

Im Baugenehmigungsverfahren sind die Vorschriften des § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG), die für die besonders und streng geschützten Tier- und 

Pflanzenarten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen definiert, zu be-

rücksichtigen. 

 

4.4 Archäologische Denkmalpflege (§ 20 DSchG) 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 

entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde 

umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, metalltei-

le, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-

ten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages 

nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-

malschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit ei-

ner Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-

keiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation ar-
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chäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 

rechnen. 

 

5. Empfehlungen 

5.1 Umweltfreundliche Beleuchtung 

Nachteilige Auswirkungen auf den Naturhaushalt durch künstliche Lichtquellen 

sind zu vermeiden. Es sind daher umweltverträgliche Leuchtmittel zu verwenden. 

Empfohlen werden LED-Beleuchtung oder vergleichbare umweltverträgliche Pro-

dukte. Auf die „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmis-

sionen“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) (2015) 

wird verwiesen. 

 

5.2 Vogelfreundliches Bauen mit Glas 

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind an großflächigen Fensterfronten geeignete 

Maßnahmen (z. B. Einbau von für Vögel sichtbare Scheiben, Vogelschutzglas oder 

andere vergleichbare Maßnahmen) zu treffen. Auf die Arbeitshilfe der Schweizeri-

schen Vogelwarte Sempach (2012) wird verwiesen. 

 

5.3 Optimierung des Mikroklimas 

Nachteilige Auswirkungen auf das Mikroklima durch versiegelte Flächen sind zu 

vermeiden. Zur Optimierung des Mikroklimas im unmittelbaren Gebäudeumfeld 

sind geeignete Maßnahmen (z. B. helle Fassadenfarben, Dach- und Fassadenbe-

grünungen sowie für Stellplätze bzw. Hofflächen poröse Oberflächen (z. B. Ras-

sengittersteine, heller Kies, poröser Asphalt, Kopfsteinpflaster, etc.) oder andere 

geeignete Maßnahmen) zu treffen. 

 

 

Aufgestellt: Pfullingen, den 4. Mai 2021 

 

 

Fachbereich 4 – Stadtplanung 

 

Ausgefertigt: Pfullingen, den … 
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stv. Bürgermeister 


